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Verordnung
des Bundesministeriums  
der Finanzen 

Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die 
Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanz-
reformgesetzes im Jahr 2018 

A. Problem und Ziel 

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Absatz 5 

des Gemeindefinanzreformgesetzes in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung 

mit bundesdurchschnittlich rund 40 Prozent an den im Zusammenhang mit der 

Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden 

Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2 582 024 000  € beteiligen und den 

entsprechenden Betrag an die alten Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag 

ist zur Hälfte durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu 

erbringen. 

B. Lösung 

Diese Verordnung erhöht den Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbe-

steuerumlage nach § 6 Absatz 2 und 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes für 

das Jahr 2018 in Anpassung an die für 2018 geschätzte Entwicklung des 

Aufkommens an Gewerbesteuer um 4,3 Prozentpunkte. Die Berechnung der 

Erhöhungszahl beruht auf der Steuerschätzung vom November 2017 für das Jahr 

2018. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Den alten Ländern fließen auf Grund der Verordnung im Jahr 2018 voraussichtlich 

rund 522 Millionen € aus den Kommunalhaushalten zu. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Es werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand. Zusätzliche Kosten in der 

Finanz-verwaltung der Länder entstehen nicht. Auch für die statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

F. Weitere Kosten 

Sonstige Kosten, insbesondere für die Wirtschaft, entstehen nicht. Auswirkungen 

auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-

niveau, sind nicht zu erwarten. 
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reformgesetzes im Jahr 2018 

Der Chef des Bundeskanzleramtes               Berlin, 20. Dezember 2017 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende 

Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die 
Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des 
Gemeindefinanzreformgesetzes im Jahr 2018 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Altmaier 
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